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Thema

Soziale Daseinsvorsorge und
 Haushaltskonsolidierung
Wir müssen in die Zukunft investieren

■ Karl Koch und Franz Segbers

Die Finanzkrise insbesondere der Kom-
munen und die Schuldenbremse für den
Bund und die Länder gefährden die sozi-
ale Daseinsvorsorge und eine bedarfsde -
ckende Bereitstellung sozialer Dienstleis-
tungen.

Die Bundesrepublik Deutschland defi-
niert sich laut Grundgesetz als demokra-
tischer Rechts- und Sozialstaat (Art. 20
und 28 GG). Auch die Hessische Landes-
verfassung enthält wirtschaftliche und
 soziale Rechte, die den Gesetzgeber zu
entsprechenden sozialen Aktivitäten ver-
pflichten. Grundgesetz und Landesverfas-
sung bestimmen die Ziele und Aufgaben
staatlicher Politik. Damit der Staat seine
Aufgaben erfüllen kann, benötigt er Ein-
nahmen. Das Recht, von den Bürgern des
Staates Abgaben zu erheben, ist gleichzei-
tig Bedingung und notwendige Folge der
Existenz des Staates. Ohne »Finanzge-
walt« kann kein Staat bestehen. 

Zwischen den öffentlichen Aufgaben,
die der Staat erfüllen soll, und den öffent-
lichen Ausgaben besteht ein unmittelba-
rer Zusammenhang. Die Höhe der Aus-
gaben und die Art der Ausgaben hängen
direkt davon ab, welche Ziele der Staat
erreichen will und welche Aufgaben der
Staat übernehmen soll.

Bisher bestand Konsens darüber, dass
es Aufgabe des Staates ist, die soziale Da-
seinsvorsorge zu übernehmen und zu ge-
währleisten. Soziale Daseinsvorsorge
meint die Bereitstellung von Gütern und
Dienstleistungen zur Grundsicherung des
Lebens und zur Vorsorge gegen Risiken.
Diese Güter und Dienstleistungen sind
auch dann zur Verfügung zu stellen,
wenn sie keinen Gewinn abwerfen und
nicht marktförmig erbracht werden kön-
nen. Derartige Güter und Dienstleistun-
gen sind beispielsweise eine funktionie-
rende Verkehrsinfrastruktur, eine funk-
tionierende Kommunikationsstruktur
(Post, Telekommunikation), ein bedarfs-
deckendes Angebot an sozialen Diensten
und Einrichtungen. Die Wohlfahrtsver-

bände stellen eine Vielzahl an Diensten
und Einrichtungen der sozialen Daseins-
vorsorge zur Verfügung für die der Staat
die Gewährleistungsfunktion übernimmt.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die
noch nicht überwunden ist, hat die Ver-
schuldung der öffentlichen Haushalte in
die Höhe getrieben, so dass die Konsoli-
dierung der Haushalte inzwischen oberste
Priorität erhalten hat. Die beabsichtigte
Konsolidierungspolitik wird die soziale
Daseinsvorsorge und damit die Wohl-
fahrtsverbände als Leistungsanbieter
nicht ungeschoren davon kommen lassen.

Beispiel: Die Situation des
Landes Hessen

Wir erleben zurzeit die »Verkämme-
rung« der Politik, es wird also nicht
zuerst gefragt, welche sozialen und öko-
logischen Ziele und Aufgaben die Politik
zu erfüllen hat und welche finanziellen
Mittel hierfür staatlicherseits zu mobili-
sieren sind, sondern die sozialen und öko-
logischen Ziele und Aufgaben sind in der
Gefahr, dem Ziel der Haushaltskonsoli-
dierung untergeordnet zu werden. »Der
auf unabsehbare Zeit hegemonial institu-
tionalisierte Defizit- und Schuldendiskurs
wird Staat, Politik und soziale Demokra-
tie auf Dauer als Problem statt als Lösung
definieren, trotz und gerade wegen der in
der Weltwirtschaftskrise am Ende des ne-
oliberalen Zeitalters von neuem erwiese-
nen Unentbehrlichkeit der öffentlichen
Gewalt für die Funktionsfähigkeit der
privatkapitalistischen Wirtschaft.«
(Streeck/Mertens 2010: 32)

Hessen hat 2010 bei den bereinigten
Gesamtausgaben ein Haushaltssoll von
21,5 Milliarden Euro und bereinigte Ge-
samteinnahmen von 18,2 Milliarden
Euro. Die Nettoneuverschuldung beträt
3,3 Milliarden Euro. Für Zinsen werden
1,4 Milliarden Euro ausgegeben und für
den kommunalen Finanzausgleich sind
2,9 Milliarden Euro vorgesehen. Hessen
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hat mittlerweile 40 Milliarden Euro an
Schulden angehäuft. Im Jahr 2000 betru-
gen die Schulden noch 24 Milliarden
Euro, 2005 bereits 31 Milliarden Euro
und 2010 waren es 39 Milliarden Euro.
Die CDU-geführten Landesregierungen
haben immer eine Verschuldungspolitik
betrieben, obgleich Sie sich in der Öffent-
lichkeit als erfolgreiche Haushaltssanierer
darstellen konnten.

Die Ausgabenentwicklung des hessi-
schen Landeshaushaltes war in den zu-
rückliegenden Jahren keineswegs außer-
gewöhnlich hoch. Das Hessische Finanz-
ministerium hat für die Jahre 2000 bis

2010 eine durchschnittliche Wachstums-
rate der Ausgaben von lediglich 1,8 Pro-
zent errechnet. Allerdings stiegen im glei-
chen Zeitraum die Einnahmen lediglich
um durchschnittlich 0,5 Prozent (Hessi-
sches Ministerium der Finanzen 2010:
13). Eicker-Wolf/Truger kommen in einer
Studie zu dem Ergebnis, dass durch die
Steuerreformen seit 1998 dem Land Hes-
sen in 2010 rund zwei Milliarden Euro an
Steuerausfällen entstehen. Und die hessi-
schen Kommunen haben aufgrund der
Steuerpolitik einen Ausfall von 1,2 Milli-
arden Euro (incl. Kommunalem Finanz-
ausgleich) zu verkraften (vgl. Eicker-
Wolf/Truger, 2010: 36) Es ist also insbe-
sondere die Steuersenkungspolitik der
zurückliegenden Jahre, die die Verschul-
dung des Landes Hessen und der hessi-
schen Kommunen in die Höhe trieb.

Folge der verfehlten Steuerpolitik ist,
dass in Hessen die Staatsquote, die Perso-
nalausgabenquote und die Investitions-
quote seit Mitte der neunziger Jahre nach
unten weisen. Weitere Steuersenkungen
würden die schon jetzt katastrophale
Lage der öffentlichen Haushalte weiter
verschärfen.

Zur Situation der hessischen
Kommunen

Fast alle hessischen Kommunen kom-
men durch die Entwicklung bei den
 Einnahmen und Ausgaben in eine Über-
schuldungssituation. Die Steuersenkungs-

politik der verschiedenen Bundesregie-
rungen hat die Kommunen hart getrof-
fen. Hinzu kommt, dass die Kommunen
Ausfälle beim kommunalen Finanzaus-
gleich verkraften müssen. Erhielten die
Kommunen 2009 noch 3,2 Milliarden
Euro aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich; so erhalten sie aufgrund sinkender
Einnahmen durch die Wirtschaftskrise
2010 nur noch 2,9 Milliarden Euro. Im
Haushaltsentwurf 2011 werden den
Kommunen dann noch einmal innerhalb
des kommunalen Finanzausgleiches 198
Millionen Euro gestrichen und außerhalb
des kommunalen Finanzausgleiches 160

Millionen Euro. (Hessisches Ministerium
der Finanzen 2010b: 7)

Doch nicht nur durch die finanzpoliti-
schen Entscheidungen im Bund und im
Land Hessen geraten die Kommunen un-
ter Druck, sondern sie haben auch einen
Ausgabenanstieg bei den Kosten der
Unterkunft für SGB II-Empfängern oder
bei den Pflichtaufgaben wie dem Kinder-
förderungsgesetz zu verkraften. So hat
sich allein für die Landkreise in Hessen
der Zuschussbedarf für die Kinder- und
Jugendhilfe, die Sozialhilfe und das SGB
II von 2002 bis 2007 um mehr als 22 Pro-
zent oder um 222 Millionen Euro auf ins-
gesamt 1,2 Milliarden Euro erhöht. (Hes-
sischer Landkreistag: 2009)

Die Sozialausgaben entwickeln eine im-
mer größere Sprengkraft für die kommu-
nalen Haushalte. Fast ein Viertel der Ge-
samtausgaben bringen die Städte und Ge-
meinden für Sozialleistungen auf. Mehr
als die Hälfte der Sozialausgaben – näm-
lich 57 Prozent – entfielen für die Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen.
Ein Fünftel der Ausgaben entfiel auf die
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung. Hohe Aufwendungen
erfordert auch das Hartz IV-Gesetz.

Konsolidierungszwang durch
die Schuldenbremse

Im Jahre 2009 hat die schwarz-rote
Bundesregierung eine Schuldenbremse in
der Verfassung festgeschrieben. Danach

dürfen sich die Länder ab 2020 nicht
mehr neu verschulden. Diese Schulden-
bremse übt einen erheblichen Konsolidie-
rungsdruck auf den Landeshaushalt in
Hessen aus. Mit dem Haushaltsentwurf
2011 und der mittelfristigen Finanzpla-
nung wird nun der Einstieg in die Konso-
lidierungsphase eingeleitet.

Zur Umsetzung der Schuldenbremse
will die CDU/FDP-Landesregierung die
Einnahmen beträchtlich erhöhen: zwi-
schen 2011 und 2020 auf jahresdurch-
schnittlich 2,9 Prozent (gegenüber einer
realen Einnahmenerhöhung von jährlich
0,5 Prozent zwischen 2000 und 2010).
Und sie will deutlich auf die Bremse tre-
ten, indem sie die Ausgaben auf jahres-
durchschnittlich 1,1 Prozent reduzieren
will (gegenüber 1,8 Prozent zwischen
2000 und 2010). (Hessisches Ministe-
rium der Finanzen, 2010: 14) Die Ein-
nahmesteigerung soll vor allem durch
Wirtschaftswachstum erzielt werden –
eine sehr optimistische Vorstellung –, die
Ausgabenreduzierung soll durch Effi-
zienzsteigerung, Standardabsenkungen
und Ausgabenkürzungen zustande kom-
men. Steuererhöhungen werden bisher
ausgeschlossen.

Forderungen der Kommunalen
Spitzenverbände

Der Hessische Landkreistag hat darauf
hingewiesen, dass die Auseinanderent-
wicklung von Einnahmen und Ausgaben
die Kommunen »in eine nicht mehr be-
herrschbare Haushaltssituation« bringt.
(Hessischer Landkreistag 2009) Die Ent-
scheidungen der Bundesregierung (Steu-
ersenkungen) und der Landesregierung
(Kürzung des Kommunalen Finanzaus-
gleichs) sowie die Wirtschaftskrise ließen
die Einnahmen sinken, während insbe-
sondere bei den sozialen Leistungen ein
Ausgabenanstieg zu verzeichnen ist.

Diese verfahrene Situation zwingt
schon seit Jahren Kommunen dazu frei-
willige Leistungen zu streichen, Investi-
tionen zu reduzieren, Gebühren zu erhö-
hen, Freizeit- und Kultureinrichtungen zu
schließen oder einzuschränken. Um die fi-
nanzielle Situation der kommunalen
Haushalte zu stabilisieren wird deshalb
von kommunaler Seite gefordert, dass
keine Kürzungen beim kommunalen Fi-
nanzausgleich vorgenommen werden,
dass keine Schwächung der Gewerbesteu-

»Wir erleben zurzeit die
›Verkämmerung« der Politik«
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er erfolgt, dass gesetzliche Standardvor-
gaben ausgesetzt oder reduziert werden,
dass gesetzliche Aufgaben ausgesetzt oder
reduziert werden, dass der Bund sich an
den Sozialausgaben stärker beteiligen
soll.

Fazit: Die Wohlfahrtsverbände
müssen sich einmischen

Wenn die Wohlfahrtsverbände ein
Interesse an der Sicherung einer bedarfs-
deckenden sozialen Infrastruktur, an Pla-
nungssicherheit und an einer sozialen
Entwicklung haben, die die soziale Spal-
tung nicht weiter verschärft, wird sie
auch ein Interesse an einer soliden und
nachhaltigen Finanzierungsgrundlage der
öffentlichen Haushalte haben müssen.
Die Kommunen können beispielsweise
den sozialen Ausgleich nur schaffen,
wenn sie über die entsprechenden Finanz-
mittel verfügen.

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in
Hessen fordert daher einen handlungs-
und leistungsfähigen Staat, der über aus-
reichende Einnahmen verfügt. Hierzu
sind auch Steuererhöhungen nötig, da die
Konsolidierung nicht allein über Wirt-
schaftswachstum, Ausgaben-, Leistungs-
und Standardkürzungen zu erreichen ist.

Bund, Länder und Kommunen stehen
nicht nur vor der Aufgabe der Haushalts-
konsolidierung, sondern sie haben auch
wichtige Zukunftsfragen im Hinblick auf
die soziale und ökologische Entwicklung
zu bearbeiten. So sind in den nächsten
Jahren sowohl in die ökologische Moder-
nisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft erhebliche Mittel zu investieren als
auch in Bildung, Gesundheit und soziale
Sicherheit.

Es ist zu befürchten, dass durch den
Konsolidierungspfad, den Bund, Länder
und Gemeinden beschreiten, die vor uns
liegenden Notwendigkeiten unzurei-
chend bearbeitet werden. Dies wäre
ökologisch und sozial unverantwort-
lich. Es wäre auch wirtschaftlich
kontraproduktiv, da unzureichende
ökologische Investitionen die volkswirt-
schaftlichen Reparaturkosten deutlich
ansteigen lassen – siehe beispielsweise
die volkswirtschaftlichen Kosten des
Klimawandels – und unzureichende In-
vestitionen in Bildung, Gesundheit und
soziale Sicherheit die sozialen Kosten in
die Höhe treiben.

Die Wohlfahrtsverbände müssen wach-
sam sein und sich einer Politik entgegen-
stellen, die mit dem Mittel der Haushalts-
konsolidierung durch eine Schuldenbrem-
se die soziale Daseinsvorsorge und den
Sozialstaat infrage stellt und letztlich de-
montieren will. ◆

Eicker-Wolk, Kai/Truger, Achim,
2010: Entwicklung und Perspektiven
der Kommunalfinanzen in Hessen. Eine
Studie im Auftrag von verdi Hessen,
Frankfurt am Main.

Hessischer Landkreistag vom 6. Mai
2009.

Hessisches Ministerium der Finanzen
2010a: Die Einführung der Schulden-
bremse in Hessen. Hintergründe und
Argumente (September).

Hessisches Ministerium der Finanzen
2010b, Pressekonferenz vom 7. Juli
2010.

Streeck, Wolfgang/Mertens, Daniel
2010: Politik im Defizit. Austerität als
fiskalpolitisches Regime, MPIfG Di-
scussion Paper 10/5, Köln.

Truger, Achim/ Eicker-Wolf, Kai 2009:
Auswirkungen der Schuldenbremse auf
die hessischen Landesfinanzen, IMK
Studies 6/2009.

Literatur

Das letzte Netz sozialer 
Sicherung in der Bewährung

Walter Hanesch/Hisashi Fukawa (Hrsg.)

Ein deutsch-japanischer Vergleich

Nomos

Das letzte Netz sozialer 

Sicherung in der Bewährung
Ein deutsch-japanischer Vergleich

Herausgegeben von Prof. Dr. 

Walter Hanesch und Prof. Dr. 

Hisashi Fukawa

2011, ca. 250 S., brosch., ca. 49,– € 

ISBN 978-3-8329-5965-4

Erscheint ca. März 2011

Der vorliegende Band untersucht 

die letzten Netze sozialer Sicherung 

in Japan und Deutschland in verglei-

chender Perspektive. Die zentrale 

Aufgabe dieser sozialen Mindest-

sicherungssysteme liegt vor allem 

darin, Armut zu vermeiden und eine 

Wiedereingliederung in die gesell-

schaftliche Normalität zu ermögli-

chen. Mit Japan und Deutschland 

werden die sozialen Mindestsiche-

rungssysteme in zwei der wirt-

schaftsstärksten Nationen mit sehr 

unterschiedlichen Sozialstaatsmo-

dellen gegenübergestellt.

Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder  
versandkostenfrei unter    www.nomos-shop.de

Soziale Mindest-

sicherung

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2011-2-51 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 22.01.2026, 02:07:39. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2011-2-51

